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 Gestützt auf Artikel 10 des Personalreglements vom 26. Mai 1997 erlässt 
der Gemeinderat folgende 

 
WEISUNGEN BETREFFEND RAUCHVERBOT FÜR 
MITARBEITENDE DER STADTVERWALTUNG 

 
1. GELTUNGSBEREICH 

 Diese Weisungen gelten für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Lan-
genthal. 

 
2. GRUNDSATZ 

 Das Rauchen ist in allen Innenräumen des Verwaltungszentrums sowie 
der Aussenstellen der Stadtverwaltung verboten. Das heisst Arbeits-, Sit-
zungs- und Pausenräume, Gänge, Treppenhäuser, Toiletten und Einstell-
hallen sind grundsätzlich rauchfrei. 

 
3. SPEZIALREGELUNGEN 

 Das Rauchverbot gilt grundsätzlich ebenfalls: 
in der Umgebung der öffentlichen Gebäude 
in allen Dienstfahrzeugen 

 
4. AUSNAHMEN  

 Das Rauchen ist weiterhin erlaubt: 
an den speziell bezeichneten Örtlichkeiten gemäss Liste im Anhang. 
für Mitarbeitende mit Arbeitsplätzen im Freien 

 
5. IN-KRAFT-TRETEN 

 Diese Weisungen treten auf den 1. April 2009 in Kraft.  

Langenthal, 3. Dezember 2008     IM NAMEN DES GEMEINDERATES 
                Der Stadtpräsident: 
                sig. Thomas Rufener 
                Der Stadtschreiber: 
                sig. Daniel Steiner 
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Anhang speziell bezeichnete Örtlichkeiten 
Liegenschaft Arbeitsräume, 

Büros etc. 
in Autos etc. Umgebung 

(Werkhofareal etc.), 
Schulareal 

Möglichkeit für Raucher 
 

Massnahmen 

      
Werkhof/Friedhof rauchfrei rauchfrei rauchfrei Raucherecke keine 
Feuerwehr rauchfrei rauchfrei keine Beschränkung TRUK 1 Raum 

(beim Debreefing) 
Signalisation 
sonst keine 

Polizei (Polizeiwerkstatt, 
Polizeiauto) 

rauchfrei 
 

rauchfrei rauchfrei Terrasse VZ Signalisation 
sonst keine 

Theater rauchfrei --- rauchfrei Keine Signalisation 
Zivilschutzanlage rauchfrei rauchfrei keine Beschränkung Aussenanlage Signalisation 

Aschenbecher 
Krematorium rauchfrei --- rauchfrei keine  Signalisation  
TRUK rauchfrei rauchfrei  rauchfrei keine Signalisation 

Aschenbecher 
AZ Haslibrunnen rauchfrei rauchfrei rauchfrei hinter AZ Signalisation 
VZ rauchfrei --- rauchfrei Terrasse VZ Signalisation 

Aschenbecher 
Schwimmbad rauchfrei --- rauchfrei keine Signalisation 

Aschenbecher 
Jugendtreff rauchfrei --- rauchfrei Signalisation Signalisation 

Aschenbecher 
Schiessanlage  rauchfrei --- rauchfrei Schützenstube Signalisation 

Aschenbecher 
Kinderheim rauchfrei rauchfrei rauchfrei Signalisation 

Aussenanlage 
Signalisation 
Aschenbecher 

Schulzentrum 
Kreuzfeld III 

rauchfrei --- rauchfrei Estrichraum Signalisation 
unbedingt erforderlich 
Aschenbecher 

Schulzentrum 
Kreuzfeld IV 

rauchfrei --- rauchfrei keine Signalisation 

Schulzentrum 
Elzmatte 
 

rauchfrei --- rauchfrei keine Signalisation 
Aschenbecher 
Aussenanlage 

Schulzentrum  
Hard 

rauchfrei --- rauchfrei keine Signalisation 
Aussenanlage  
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